
G E M E I N D E      

T E L F E S     I M     S T U B A I      

 

GR-Beschluss vom 14.05.2024  

 

 

S P I E L P L A T Z -  und   

P A R  K - O R D N U N G 
 
Wir ersuchen alle Besucher und Benützer der Parkanlage Pavillon 

(Festplatz und Spielplatz) folgende Regelungen einzuhalten. 

 
1.) Die Benützung des Spielplatzes erfolgt auf eigene Gefahr. 

 Eltern haften für ihre Kinder. 

 

2.) Die Ruhezeit beim Spielplatz gilt von 20.00 bis 08.00 Uhr.  

 

3.) Übermäßiges Lärmen ist aus Rücksicht auf die Nachbarn  

zu vermeiden. 

 

4.) Radfahren und Ballspielen sind im gesamten Bereich der 

Parkanlage Pavillon (Festplatz und Spielplatz) verboten, 

um die Sicherheit aller zu gewährleisten und Beschädigungen  

zu vermeiden. 

 

5.) Das Pavillon-Gebäude darf ausschließlich von befugten 

 Personen betreten werden.   

 

6.) Bei Nichteinhaltung dieser Regelungen behält sich die 

 Gemeinde weitere Schritte vor. 

 

Der Spielplatz ist ein Ort der Begegnung und des Miteinanders,  

daher sind Respekt und Rücksichtnahme gegenüber anderen 

erforderlich. 

 

Der Bürgermeister: 

 
 

Peter Lanthaler 


